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Nun soll es werden, Frieden auf Erden 
Da ist sie nun die schönste Zeit des 
Jahres – plötzlich und unerwar-
tet. Die Weihnachtszeit. Sogar mit 
Schnee – auch der plötzlich und 
unerwartet, aber bei uns im Erzge-
birge halt irgendwie auch normal. 
In dieser Zeit erleben wir schöne 
Begegnungen zu den verschiede-
nen Senioren-Adventsfeiern, oder 
an den Abenden des lebendigen Ad-
ventskalenders an den verschiede-
nen Orten unserer Gemeinde, oder 
ganz einfach in der Familie. Weih-
nachtsmärkte, Krippenspiele, stim-
mungsvoll geschmückte Fenster und 
Vorgärten. Nach dreijähriger Absti-
nenz durften wir endlich auch wieder 
einen Hutz´nohmd genießen und 
freuen uns, dass nach dieser langen 
Zeit niemand die Lust verloren hat, 
sondern die erzgebirgischen Hutzn-
leit e.V. mit viel Liebe und Aufwand 
ein schönes Programm erarbeitet 
haben. Musizierende Kinder, der ge-
mischte Chor, energiegeladene Büh-
nendarsteller beim Theaterstück und 
ein routiniertes Grill- und Glühwein-
team rund um Kay Schweigert. Allen 
gilt es Dank zu sagen, die uns diese 
Adventszeit in verschiedenster Hin-
sicht bereichert und uns so auf die 
Feiertage eingestimmt haben. 

Das wohlig warme Gefühl der 
Vorfreude überdeckt jedoch nicht 
ganz manche Realitäten dieses 
Weihnachtsfestes 2023. 

Ich habe einen alten Wegge-
fährten besucht, er ist mittlerweile 
achtzig Jahre alt. Von seinen drei 
Kindern sind zwei weit weg gezogen 

– der Kontakt zu 
ihnen kaum noch 
vorhanden. Die 
einzige Tochter 
vor Ort starb auf 
tragische Weise 
vor wenigen Jah-
ren. Sein Schwie-
gersohn verun-
glückte kurze 
Zeit später eben-
falls tödlich bei 
einem Verkehrs-
unfall. Seine Frau 
erlitt daraufhin 
einen Herzinfarkt 
und Schlagan-
fall, musste in ein 
Heim. Er hat mir 
seine Leidensge-
schichte erzählt 
und auch, dass er 
mittlerweile hin 
und wieder vor 
dem Supermarkt 
betteln muss, um 
etwas zu essen 
kaufen zu kön-
nen. Seine ma-
gere Rente reicht 
nicht, um Miete 
und alle anderen 
Lebenshaltungs-
kosten zu bezahlen. Bislang ist er 
durch die Maschen unseres sozialen 
Sicherungssystems gerutscht. Alle 
Türen bleiben irgendwie verschlos-
sen. Einfach nur tragisch. Unter Trä-
nen teilte er mir mit, dass nur noch 
seine im Pfl egeheim befi ndliche Frau 

ihn davon abhält, sich das Leben zu 
nehmen und er an die Weihnachts-
feiertage gar nicht denken mag. 
Keine weiteren Verwandten in der 
Nähe, kein Freundeskreis von dem 
er Unterstützung erwarten, oder 
auch nur Trost fi nden kann. Er über-

Gefl ügel- und Kaninchenausstellung 
2024 (Seite 9) Foto: www.stuetzengru-
en.de/deutsch/buergerservice/aktuelles/
veranstaltungen

Altarraum der Kirche zu Stützengrün. Foto: Gemeindeverwaltung
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legt, wie er jetzt mit achtzig Jahren 
noch ein paar Euro verdienen kann, 
damit er über die Runden kommt. 
Ich fühle mich erinnert an die Suche 
nach einer Unterkunft, einer Bleibe, 
einem sicheren Ort, welche einst die 
schwangere Maria und Josef aus der 
Weihnachtsgeschichte in Betlehem 
von Tür zu Tür trieb. „Kein Platz, 
geht weiter, wir geben nichts…“. 
Wie anders empfinden wir, wenn wir 
diese Szenen alljährlich im Krippen-
spiel sehen und hören. Wissen wir 
doch, dass alles gut ausgegangen 
ist. Wenn es auch nur ein Stall und 
eine ärmliche Krippe waren, die als 
Nötigstes genügten, um das neuge-
borene Kind zu betten. Später ka-
men sogar Könige mit Geschenken 
und Hirten, die sicher ein warmes 
Schaffell, etwas Milch und vielleicht 
etwas Brot und Käse dabeihatten. 

„…Fürchtet euch nicht“, so endet 
eine Liedstrophe des bereits anfangs 
zitierten Weihnachtsliedes „Kommet 

ihr Hirten“. Manchmal sind wir es, 
die einen solchen Zuspruch bitter 
nötig haben. Manchmal sind wir es, 
die ein Mut machendes Wort an an-
dere weitergeben können. Ich wün-
sche uns allen dieses Gefühl, nicht 
verzweifeln zu müssen, trotz wid-
rigster Lebensumstände. Ich wün-
sche uns allen dieses Gefühl, Freu-
de zu empfinden, wenn wir anderen 
Menschen helfen, denen es nicht so 
gut geht wie uns. Das gute Gefühl, 
einen Streit begraben zu können 
und damit auch die eigene Seelen-
ruhe ins Herz einkehren zu lassen. 
Dazu gehört jedoch, dass wir – nicht 
nur, aber gerade in der Weihnachts-
zeit – offene Augen und Achtsamkeit 
für unsere Mitmenschen haben.

Wenn „Frieden auf Erden“ im 
Kleinen nicht funktioniert, wie soll 
das dann erst im Weltmaßstab er-
reicht werden können? In der Uk-
raine und in Israel sowie an vielen 
weiteren Brennpunkten dieser Welt 

scheint der Frieden gerade sehr weit 
weg zu sein. Aber auch in unserer 
unmittelbaren Umgebung erleben 
wir Unfrieden, der uns ebenso be-
lastet wie die täglichen Schlagzeilen. 
Die Advents- und Weihnachtszeit ist 
eine gute Zeit, um Frieden zu schlie-
ßen, mit uns selbst und mit unseren 
Mitmenschen. Dazu gehört Mut - um 
den ersten Schritt zu gehen, oder 
die richtigen Worte zu finden. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und uns allen ein friedvolles 
Weihnachtsfest, geruhsame Festta-
ge und ein liebevolles Miteinander 
in den Familien. Möge der Start in 
das neue Jahr 2024 gelingen und 
wir alle ein mit mehr Frieden geseg-
netes Jahr erleben – im Kleinen wie 
im Großen. Im Namen der Gemein-
deverwaltung, des Gemeinderates 
und ganz persönlich dafür alle guten 
Wünsche!

Ihr Bürgermeister 
Volkmar Viehweg 

Wenn die Gerüchteküche brodelt
Stützengrün vv Neuigkeiten, Halb- 
oder auch Unwahrheiten verbrei-
ten sich erfahrungsgemäß im Ort 
schneller als der Schall. Das ist auch 
nicht weiter problematisch, solange 
man die Dinge richtigstellen kann, 
sobald man denn davon erfährt. 

Die Abende des lebendigen Ad-
ventskalenders waren solche Ge-
legenheiten. Leider konnte ich bei 
längst nicht allen persönlich vor Ort 
sein. Im kommenden Jahr werden 
wir wieder Bürgerinformationsaben-
de anbieten. Für viele ist auch das 
terminlich nicht machbar, oder nicht 
sonderlich interessant. 

Manches kann im Gemeindean-
zeiger richtiggestellt werden, wie 
etwa die Fehlinformation, dass zu 
Ende des Jahres alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung ihre Kündigung erhalten. 
An dieser Stelle sei ausdrücklich be-
tont, dass ich sehr froh und über-
aus dankbar bin für ein Team von 
engagierten Fachleuten, die mir 
den Rücken freihalten und das Ta-
gesgeschäft routiniert und souverän 
abarbeiten. Das ist bei weitem nicht 
selbstverständlich. 

Auch der Winterdienst bietet 
immer wieder einmal Gesprächs-
stoff. So wurde die Bushaltestelle 
am „Hanfried“ in Unterstützengrün 
vom Bauhof bewusst nicht beräumt, 
da zu befürchten steht, dass neben 
Schnee und Eis vom Hanfried-Dach 
auch lose Schiefer mit herabfallen 

können und wartende Schulkinder 
verletzen könnten. Leider bekamen 
die Kollegen des Bauhofes nicht die 
Möglichkeit, dem Anwohner, welcher 
freundlicherweise die Haltestelle frei 
geschaufelt hatte, diese Hintergrün-
de zu erläutern. 

Im Übrigen sei an dieser Stelle 
noch einmal daran erinnert, dass 
die Gemeinde über eine begrenz-
te Anzahl von Räumfahrzeugen 
und Personal verfügt und daher die 
Beräumung der Schneemassen nach 
Prioritäten und zeitlich gestaffelt 
erfolgen muss. Es entspricht eben-
falls nicht der Wahrheit, dass unsere 
Männer mutwillig 
die Schiebeschil-
de so stellen, 
dass bewusst Ga-
ragen oder Ho-
feinfahrten zuge-
schoben werden. 

Danke für al-
les Verständnis 
und auch für die 
ein oder andere 
nette Geste. So 
haben sich die 
Bauhof-Männer 
sehr über einen 
selbst gebacke-
nen Kuchen ge-
freut, der als 
kleines Dank-
schön für gute 
Arbeit von einer 
Bürgerin gestiftet 

wurde. 
Auch wenn weiße Weihnacht eher 

unwahrscheinlich ist, sollten wir be-
denken, dass der Winter und damit 
auch Schnee zum Erzgebirge gehört. 

Bewahren wir uns neben allen 
Beschwernissen, die er mit sich 
bringt auch die Freude an einer win-
terlich verschneiten Landschaft und 
einen achtsamen Blick für den oder 
die Nachbarn, welche alters- oder 
krankheitsbedingt selbst nicht mehr 
den Winterdienst am eigenen Haus 
so verrichten können und mögli-
cherweise etwas Hilfe gern in An-
spruch nehmen. Vielen Dank!
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Amtliche Bekanntmachungen
Satzung der Gemeinde Stützengrün über ein besonderes Vorkaufsrecht

gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Bekanntmachungsanordnung gem. § 4 Abs. 4 SächsGemO

Aufgrund von § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. 2023 Nr. 
184) und von § 4 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 
(SächsGVBl. S. 134), hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Stützengrün am 12.12.2023 die 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Zweck und Ziel der Satzung
Der Gemeinde Stützengrün steht für das in § 2 
näher bezeichnete Grundstück zur
Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung ein Vorkaufsrecht nach § 25 

Satzungen, die unter Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Das gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder 

fehlerhaft erfolgt ist; 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt wor-

Beschluss Nr. GR 7/252/2023
Der Gemeinderat beschließt die Annahme 
einer Sachspende für die Feuerwehr Stützen-
grün in Höhe von 1.105,00 €.
Ergebnis der Abstimmung: 
  12 dafür
  0 dagegen
  0 Stimmenthaltung

Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch zu.
Planungsziel:
Die Gemeinde Stützengrün plant die Ent-
wicklung der Flächen im direkten nördlichen 
Anschluss an das Gewerbegebiet Stützengrün 
zu einem Gewerbegebiet, um der steigenden 
Nachfrage nach lokalen Gewerbeflächen ge-
recht zu werden. Die betroffenen Flächen 
sind im wirksamen Flächennutzungsplan als 
Gewerbegebiet dargestellt. Eine Veräußerung 
des Grundstücks an Dritte ohne die Mög-
lichkeit für die Gemeinde Stützengrün, ein 
Vorkaufsrecht auszuüben, würde die Reali-
sierung dieses Entwicklungsziels erschweren 
oder verzögern. Daher besteht ein öffentliches 
Interesse der Gemeinde darin, innerhalb des 
Planungsgebiets frühzeitig Grundstücke zu 
erwerben.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Im Einzelnen betroffen ist davon folgendes 
Flurstück:

Das Vorkaufsrecht umfasst die Grundstücke 
Flurstück Nrn. 154/2
der Gemarkung Lichtenau und 130/15 der 
Gemarkung Stützengrün gemäß der Anlage 1, 
die Bestandteile dieser Satzung ist.

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft.

Stützengrün, 22.12.2023

Viehweg
Bürgermeister

den sind; 
3. der Bürgermeister dem Beschluss wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat; 
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-

schluss beanstandet hat oder 
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder 

Formvorschrift der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend 

gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

Stützengrün, den 22.12.2023

Viehweg, 
Bürgermeister

  Beschlüsse aus den Gemeinderats- und Ausschussitzungen

In der 47. Gemeinsamen öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 12.12.2023 wurden nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. GR 7/253/2023
Die Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht 
für die Grundstücke Flurstück Nr. 154/2 der 
Gemarkung Lichtenau und 130/15 der Ge-
markung Stützengrün wird beschlossen.
Ergebnis der Abstimmung: 
  12 dafür
  0 dagegen 
  0 Stimmenthaltung

Im Betriebsgebäude des Zweckverbandes 
Kommunale Dienste fand am Donnerstag, 
dem 28. November 2023 eine öffentliche Sit-
zung der Verbandsversammlung statt. Folgen-
de Beschlüsse wurden gefasst:
- ZKD007/2023 Beratung und Beschluss 

des Wirtschaftsplanes 2024
- ZKD008/2023 Auftragsvergabe für die 

Prüfung der Jahresabschlüsse und Lage-

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Dienste

berichte der Wirtschaftsjahre 2023, 2024 
und 2025 durch einen Wirtschaftsprüfer

- ZKD009/2023 Auftragsvergabe für die 
örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
und Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 
2023

- ZKD010/2023 Beschaffung eines Geräte-
trägers als Ersatz für einen Unimog U318

- ZKD011/2023 Beschaffung eines Ge-

räteträgers als Ersatz für einen Multicar 
M31C

- ZKD012/2023 Lieferung und Finanzie-
rung eines Transporters

Der wesentliche Inhalt der Beschlüsse wird 
auf der Homepage des Zweckverbandes ver-
öffentlicht: www.zweckverband-kommuna-
le-dienste.de/zweckverband/beschluesse.



Januar 2024 • Seite 4Gemeinde
Anzeiger

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Festsetzung der Grundsteuer:
Aufgrund der Vorschriften aus § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 
1973 in der zurzeit gültigen Fassung und der 
Hebesatzsatzung für die Gemeinde Stützen-
grün vom 29.10.2019 wird hiermit für die 
Gemeinde Stützengrün die Grundsteuer A 
und B für das Veranlagungsjahr 2024 in glei-
cher Höhe wie im Jahr 2023 festgesetzt. Die 
Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflich-
tigen, die für das Kalenderjahr 2023 keinen 
Grundsteuerbescheid erhalten und bei gleich-
bleibenden Besteuerungsgrundlagen die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben. Für den Steuerpflichtigen treten mit 
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
im Gemeindeanzeiger der Gemeinde Stüt-
zengrün Nr. 01 vom 22.12.2023 die gleichen 
Rechtswirkungen ein, die sich sonst bei Zu-
stellung eines Grundsteuerbescheides ergeben 
würden.
Die Erteilung eines neuen Grundsteuerbe-
scheides erfolgt nur, wenn Änderungen in den 

Werden Grundstücke im Laufe eines Kalen-
derjahres (Steuerjahr) verkauft, so ist nach 
den
gesetzlichen Bestimmungen der bisherige Ei-
gentümer bis zum Ablauf des Steuerjahres zur
Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. Die 
Entlastung von der Grundsteuer erfolgt erst 
nach
Eingang und Verarbeitung des Messbe-
scheides vom Finanzamt bei der Gemeinde 
Stützengrün durch Erlass eines Grundsteu-
erbescheides. Andere Vereinbarungen (z. B. 
im Kaufvertrag) haben nur privatrechtliche 

Aufgrund der Hundesteuersatzung der Ge-
meinde Stützengrün (in der gültigen Fassung) 
sind
Hundehalter verpflichtet Ihren Hund inner-
halb von zwei Monaten nach dem Beginn des 
Haltens oder nach dem der Hund das besteu-
erbare Alter (3 Monate) erreicht hat in der Ge-
meindeverwaltung anzumelden. 
Die Hundesteuer wird jährlich zum 15.07. 
fällig. Bei Steuerpflichtigen, die eine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben, wird die 
Hundesteuer automatisch zum Fälligkeitster-
min abgebucht. Der Steuersatz für die Hunde-
haltung beträgt dabei:
a) für den ersten Hund 40,00 EUR
b) für den zweiten Hund 55,00 EUR und
c) für jeden weiteren Hund 75,00 EUR. 

Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung der Grundsteuer 2024

Allgemeine Hinweise bei Grundstücksverkauf und Zahlungsverzug:

Aufforderung und Information zur Hundesteuerpflicht

Besteuerungsgrundlagen, bei den Fälligkeit-
sterminen oder bei den Eigentumsverhältnis-
sen eintreten.
Zahlungsaufforderung:
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, werden gebeten, die 
Grundsteuer entsprechend den im zuletzt 
ergangenem Grundsteuerbescheid bzw. bei 
Neu- u. Änderungsveranlagungen später fest-
gesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter An-
gabe des Kassenzeichens auf das Konto der 
Gemeinde Stützengrün 

IBAN: DE37870540003841471004
BIC: WELADED1STB 

bei der Erzgebirgssparkasse einzuzahlen.

Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2023, für Einmalzahler auf 
Antrag (spätestens bis zum 30. September des 
vorangehenden Kalenderjahres) zum 01.07., 
bzw. zum 15.08. (bis 15,00 EUR) und Zwei-

malzahler zum 15.02. und 15.08. (bis 30,00 
EUR) des Jahres. Wenn einem Steuerpflich-
tigen ein Grundsteuerbescheid für das Jahr 
2024 zugeht, gilt dieser Bescheid.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung Stützengrün, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün einzulegen.

Hinweis: Die Einlegung eines Widerspruchs 
hat bei der Erhebung von öffentlichen Abga-
ben und Kosten keine zahlungsaufschiebende 
Wirkung, so dass der jeweils fällige Betrag 
auch im Falle eines Widerspruchs zunächst 
fristgerecht gezahlt werden muss. 

gez. Viehweg
Bürgermeister

Bedeutung für die Verrechnung der Grund-
steuer zwischen dem bisherigen und dem 
neuen Eigentümer. Sie berühren aber nicht 
die Zahlungspflicht gegenüber der Gemeinde. 
Der Käufer kann jedoch in Absprache mit der 
Gemeinde bis zum Erlass eines neuen Grund-
steuermessbescheides die Zahlung der Grund-
steuer freiwillig übernehmen. 
Werden Zahlungen nicht fristgerecht geleis-
tet, erhebt die Gemeinde Stützengrün Mahn-
gebühren und gegebenenfalls Säumniszu-
schläge. Um keine Zahlungsfristen mehr zu 
versäumen bieten wir daher die Möglichkeit, 

fällige Beträge per Lastschrift einziehen zu 
lassen. Hierfür ist die Erteilung eine SE-
PA-Lastschriftmandats erforderlich. Das For-
mular hierfür finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Stützengrün, Rubrik Bürger-
service/ Formulare oder kann Ihnen zuge-
sandt werden. 
Bei Fragen und Problemen können Sie sich 
gern telefonisch unter der Nummer 037462/ 
654-32, per E-Mail: n.troeger@stuetzengru-
en.de oder persönlich an das Steueramt der 
Gemeindeverwaltung Stützengrün wenden.

Ausnahmen sind gefährliche Hunde wie 
American Staffordshire Terrier, Bullterrier 
und Pitbull Terrier für welche ein jährlicher 
Steuersatz für den ersten Hund in Höhe von 
480,00 EUR, den zweiten 600,00 EUR und 
jeden weiteren 650,00 EUR erhoben werden. 
Eine Steuerbefreiung oder –ermäßigung ist 
nur auf schriftlichen Antrag und frühestens ab 
dem Monat des Antragsdatums möglich. Ge-
fährliche Hunde sind hiervon ausgenommen. 
Endet die Hundehaltung, da der Hund ver-
storben oder entlaufen ist bzw. nicht mehr im 
Gemeindegebiet gehalten wird, ist dies der 
Gemeindeverwaltung binnen zwei Wochen 
mitzuteilen. Die Mitteilung kann persönlich 
im Steueramt der Gemeindeverwaltung oder 
durch Übersendung des Abmeldeformulars, 

das auf der Homepage der Gemeinde Stüt-
zengrün, Rubrik Bürgerservice/ Formulare 
heruntergeladen werden kann, erfolgen. Die 
Hundesteuermarke muss nicht zurückgegeben 
werden. Sie darf jedoch auch nicht mehr für 
einen anderen Hund weiterverwendet werden. 
Für jeden neuen Hund ist daher zwingend 
auch eine neue Hundemarke zu beantragen. 
Die Hundesteuermarke wird bei Anmeldung 
unentgeltlich ausgestellt und ist an dem Hund 
außerhalb des bewohnten Hauses und umfrie-
deten Grundbesitzes sichtbar zu befestigen. 
Bei Verlust der Marke ist in der Gemeinde-
verwaltung eine Ersatzmarke abzuholen, für 
welche eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
5,00 EUR erhoben wird.
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Viele Einwohner sind sich ihre Meldepflicht 
bei einem Wohnungswechsel nicht bewusst. 
Die Erfüllung der allgemeinen Meldepflicht 
interessiert nicht nur Behörden, sie hat auch 
für den Bürger vielfältige Rechtsfolgen, die 
an die Meldepflicht geknüpft sind. Das Mel-
deregister ist Grundlage für die Wahlberech-
tigung, die Ausstellung von Ausweisen und 

Auch für 2024 soll wieder ein Kalenderheft 
gedruckt werden. Alle Veranstalter werden 
gebeten, ihre geplanten Veranstaltungen bis 
zum 31. Januar an tourismus@stuetzengruen.
de zu schicken, oder diese online im Kalender 

gem. § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl.IS. 1084), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl.IS. 1722) geändert wurde - Wi-
derspruchsrecht zur Veröffentlichung von Da-
ten gem. § 50 Abs. 1 bis 3 BMG
Die Meldebehörde der Gemeinde Stützengrün 
weist durch öffentliche Bekanntmachung auf 
das Widerspruchsrecht der Einwohner gem. § 
50 Abs. 5 BMG zu Melderegisterauskünften 
in besonderen Fälle gem. § 50 Abs. 1 bis 3 
BMG hin.
Auszug zu § 50 BMG
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberech-
tigten erteilen, soweit für deren Zusam-

Jährliche Öffentliche Bekanntmachung der Meldebehörde der Gemeinde Stützengrün 

Meldepflicht bei Wohnungswechsel

Veranstaltungen einreichen, neues Kalenderheft 2024 in Vorbereitung!

menhang das Lebensalter bestimmend 
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese 
nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie 
spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.

(2) Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Melde-
register über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehör-
de Auskunft erteilen über

 1. Familienname,
 2. Vornamen,
 3. Doktorgrad,
 4. Anschrift sowie 
 5. Datum und Art des Jubiläums.
 Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind 

der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 

jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende Ehejubi-
läum.

(3) Adressbuchverlagen darf zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, Auskunft erteilt werden 
über deren

 1. Familienname,
 2. Vornamen,
 3. Doktorgrad und
 4. derzeitige Anschriften.
 Die übermittelten Daten dürfen nur 

für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnis in Buchform) 
verwendet werden.

Entsprechend § 50 Abs. 5 BMG kann je-
der Einwohner dieser Datenübermittlung 
persönlich oder schriftlich im Meldeamt 
widersprechen. Der Widerspruch sollte 2 
Monate vor dem anstehenden Jubiläumstag 
beantrag werden.

Einwohnermeldeamt

vielen anderen. Auch die staatlichen Finanz-
zuweisungen, die die Gemeinde durch das 
Land erhält, werden nach der Einwohnerzahl 
berechnet.
Bei einem Zuzug in die Gemeinde oder beim 
Wegzug aus der Gemeinde, aber auch bei 
Umzügen innerhalb der Gemeinde, ist derje-
nige, der umzieht verpflichtet, dies innerhalb 

von 2 Wochen dem Einwohnermeldeamt mit-
zuteilen.
Bei Wegzug ist die Abmeldung nur erforder-
lich, wenn der Wegzug ins Ausland erfolgt.
Deshalb unsere dringende Bitte:
Melden Sie Zu-, Um und Wegzüge rechtzeitig 
beim Einwohnermeldeamt auch, wenn Sie nur 
der Wohnungsnehmer/Vermieter sind!

Der Vorstand lädt alle Mitglieder der Jagdge-
nossenschaft Lichtenau-Hundshübel am Frei-
tag, den 02. Feburar 2024, 19:00 Uhr,
in die Gaststätte „Goldener Hirsch“ in Hund-
shübel zur Jahresversammlung für das Ge-
schäftsjahr 2022/2023 sowie Geschäftsjahr 
2023/2024 ein.
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Berichterstattung des Vorstandes
 3. Beschlussfassung

Jagdgenossenschaft Lichtenau-Hundshübel, Einladung
 - Entlastung Vorstand Geschäftsjahr 

2022/2023
 - Bestätigung Haushaltsplan 2023/2024
4. Abstimmung Verlängerung Jagdpachtver-

trag
Anschließend: Auszahlung der Jagdpacht
Sollten Jagdgenossen verhindert sein, an der 
Jahresversammlung teilzunehmen, besteht 
die Möglichkeit, die Jagdpacht ab 05.02.2024 
bis spätestens zum 30.03.2024, montags bis 
freitags während der Öffnungszeiten bei Jan 

Bretschneider, Schulberg 37 in Hundshübel, 
abzuholen.
Um einen aktuellen Stand der Unterlagen zu 
gewährleisten, bitten wir die Jagdgenossen, 
den Vorstand über vorgenommenen Eigen-
tumswechsel (Flächenverkauf, Erbschaften) 
schriftlich zu informieren. Die Vorlage eines 
aktuellen Grundbuchauszuges ist erforder-
lich!

gez. Bretschneider Vorsitzender

der Interessengemeinschaft „Rund um den 
Kuhberg“ e.V. über die Schaltfläche „Termin 
mitteilen“ einzureichen: www.rundumdenk-
uhberg.de/veranstaltungen
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Sprech- und Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung ist geöffnet:
 Montag von 9:00 bis 12:00 Uhr
 Dienstag  von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 12:30 bis 18:00 Uhr
 Mittwoch geschlossen   
 Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und von 12:30 bis 15:30 Uhr
 Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeit sind Termine 
nach Vereinbarung möglich!
Hinweis! Die Gemeindeverwaltung bleibt in 
der Zeit vom 27. bis 29. Dezember 2023 für 
den Publikumsverkehr geschlossen.

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel
 Dienstag, 09.01.2024 von 16 bis 17 Uhr 
 Dienstag, 23.01.2024 von 16 bis 17 Uhr   
 im Feuerwehrdepot Hundshübel 
Außerhalb der Sprechzeiten sind Fragen und 
Anliegen gern beantwortet.

Tel. 037462/28649
Mobil: 0172/9194483
Mail: jarimue@outlook.de

Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöffnet:
Dienstag von 16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag  von 16:00 bis 18:00 Uhr

Hinweis! Die Bibliothek ist in der Zeit vom 
20. Dezember 2023 bis 01. Januar 2024 ge-
schlossen. 

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Päßler meldestelle@ stuetzengruen.de
Frau Weidlich a.weidlich @stuetzengruen.de

Frau Modes k.modes@stuetzengruen.de
Herr Müller m.mueller@ stuetzengruen.de
Frau Höpke bibliothek@stuetzengruen.de
Bibliothek

Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnummern 
erreichbar:

 Bürgermeister Herr Viehweg über Sekretariat 
 Sekretariat Frau Völker 037462/654-11 
 SG Hauptamt 
 Soziales/Schulen Frau Leistner /654-20
 Meldewesen/Gewerbe Frau Päßler /654-21 
 Kämmerei 
 Kämmerin Frau Lehmann /654-42  
 Kasse Frau Modes /654-31
 Steuern Frau Tröger /654-32
 Bauamt Frau Weidlich /654-40 
  Herr Müller /654-41
Zweckverband Kommunale Telefon: 636955 Fax: 636958
Dienste (Bauhof) www.zweckverband-kommunale-dienste.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Termin für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen
 Gemeinderat 23. Januar 2024, 18:30 Uhr

Die Tagesordnung zur jeweiligen Sitzung wird rechtzeitig an der amtlichen Anschlagtafel 
am Gemeindeamt, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, öffentlich bekannt gegeben.

Restabfalltonnen:  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in Stüt-
zengrün am
 Montag, 8. Januar und Freitag, 
 19. Januar

OT Lichtenau und Hundshübel
 Mittwoch, 3. Januar und Dienstag, 
 16./30. Januar

Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
 Dienstag, 2. Januar und Montag, 
 15./29. Januar

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen

FFW Stützengrün
Dienste
05.01. 18:00 Uhr UVV-Sicherheit im 

Feuerwehrdienst
19.01. 18:00 Uhr Digitalfunk

Feuerwehr-Report

Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 
Ortsteil Lichtenau am
 Mittwoch, 10. Januar und  
 24. Januar

Achtung: Die gelben Tonnen an der 
Alten Straße, Eibenstocker Straße, Am Vor-
stau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue 
Siedlung, Poststraße, Schulberg, Schulweg 
und Siedlung werden gesondert geleert am
 Freitag, 12. und 26. Januar

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stützen-
grün und dem Ortsteil Lichtenau jeweils am:
 Freitag, 5. Januar und 19. Januar

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün und OT Lichtenau:
 Freitag, 12. Januar 
OT Hundshübel:
 Mittwoch, 3./31. Januar
Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
 Dienstag, 16. Januar

FFW Hundshübel
Dienste
05.01. 19:00 Uhr UVV-Feuerwehrdienst
19.01. 19:00 Uhr FwDV 3 Theorie

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Weihnachtsbaumentsorgung 
Donnerstag, 25. Januar 2024
(Abholung vor der Haustür bzw. an den Abholstellen der Restmüllgefäße)

FFW Lichtenau
Dienste
05.01. 18:30 Uhr Überprüfung pers. 

Schutzausrüstung
19.01. 18:00 Uhr Knut

Gemeindejugendfeuerwehr
Dienste
06.01. 14:00 Uhr UVV-Sicherheit im Feu-

erwehrdienst
20.01. 14:00 Uhr Erste Hilfe/LSM

Bambinifeuerwehr
Dienste
13.01. 10:00 Uhr Begrüßung/Belehrung
27.01. 10:00 Uhr Rodeln
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Stützengrün red Die Autorin Kati 
Naumann beschreibt in diesen Ro-
manen eindrucksvoll die Lebensge-
schichten zweier Familien im Thü-
ringer Wald von ca. 1900 bis in die 
Gegenwart. Das mondäne Hotel 
„Waldeshöh“ liegt unnmittelbar am 
Rennsteig und beherbergt bis zum 
2. Weltkrieg gut situierte Kurgäs-
te und Touristen. Dann verläuft die 
Grenze zur BRD fast am Hotel ent-
lang und die Familie findet sich im 
sogenannten „Niemandsland“ wie-
der. Sie ist vielen Repressalien durch 
die DDR-Staatsorgane ausgeliefert 
und sie werden noch 1974 zwangs-
umgesiedelt.

Im zweiten Roman im Mittelpunkt 
– die Spielwarenstadt Suhl. Eine Fa-
milie stellt ebenfalls Spielwaren her 
und spezialisiert sich auf Puppen. 
Es gelingt ihnen, von den damali-
gen Zwischenhändlern unabhängig 
zu bleiben und sich auf dem Welt-
markt zu etablieren. Nach dem 2. 

„Was uns erinnern lässt“/ 
„Wo wir Kinder waren“

Weltkrieg droht 
ihr Lebenswerk 
an den Restrik-
tionen der DDR 
zu zerbrechen 
und erst die 
Wiedervereini-
gung 1990 ver-
setzt der Pup-
penfabrik den 
Todesstoß.Beide 
Bücher – eine 
beeindruckende 
Familiensaga.

Gabriele Forner

Foto: Gemeindeverwaltung

BUCHTIPP
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Stützengrün tl Die 3 Mannschaf-
ten des Tischtennisverein TTV Stüt-
zengrün haben am 2. Adventswo-
chenende die Vorrunde in Ihren 
jeweiligen Staffeln abgeschlossen. 

Die 1. Mannschaft spielte nach 
dem Aufstieg nunmehr in der Be-
zirksklasse und es ist die erwartet 
schwere Aufgabe die Spielklasse zu 
halten. Derzeit steht die Mannschaft 
mit 3:13 Punkten auf dem 8. Tabel-
lenplatz und damit auf einem Rele-
gationsplatz. Richtig gut spielte in 
der Vorrunde die 2.Mannschaft in 
der 1.Kreisklasse. 

Mit 15:3 Punkten steht die Mann-
schaft auf Platz 3 mit einem Punkt 
Rückstand zum direkten Aufstieg in 
die Kreisliga. Auch die 3. Mannschaft 

Stützengrün red Das Team der 
Johanniter KITA „Mäusekiste“ möch-
te sich auf diesem Wege bei allen El-
tern, Großeltern, Förderern und der 
Gemeindeverwaltung für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und die 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2023 
bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein friedvolles und erfolg-
reiches Jahr 2024.

Das Team der Johanniter Kinderta-
gesstätte „Mäusekiste“

Neues vom Tischtennis Dankeschön

Stützengrün mtl Werden Sie zum 
Retter und spenden Sie! Die nächs-
te Blutspendeaktion in Ihrer Region 
findet statt am Mittwoch, den 10. 
Januar 2024 zwischen 14:30 und 
18:00 Uhr in der Grundschule, 
Schulstr. 43 in Stützengrün.
Mittwoch, den 31. Januar 2024 
zwischen 15:00 und 18:00 Uhr 
im Gasthof „Goldener Hirsch“, 
Hauptstr. 19 in Hundshübel.

Blutspende-Aufruf!

hat sich in der 3.Kreisklasse durch 
gute Leistungen mit 12:6 Punkten 
den 3. Platz gesichert. Hier sind je-
doch bereits 4 Punkte Rückstand zu 
einem Aufstiegsplatz vorhanden. 

Mit Roy Jäschke und Terence 
Günther hat die 3. Mannschaft die 
beiden erfolgreichsten Spieler der 
3.Kreisklasse in Ihren Reihen.

Bereits im Januar startet die 
Rückrunde, bevor Ende April die Sai-
son abgeschlossen sein wird. 

Für die Weihnachtstage wünscht 
der Tischtennisverein Stützengrün 
allen Sponsoren, Vereinsmitglie-
dern und  Ihren Familien besinnliche 
Tage, einen fleißigen Weihnachts-
mann und anschließend einen guten 
Rutsch ins Jahr  2024.

Annaberg-Buchholz red Fast so 
traditionell wie „Neinerlaa“ und Lich-
terglanz gehört der Pendleraktions-
tag Erzgebirge zum festen Termin in 
den Zwischentagen. 

Doch ab diesem Jahr ist ein Punkt 
anders: Aus dem ersten Pendlerak-
tionstag in Sachsen wird die KARRI-
ERE+JOB Messe Erzgebirge. Denn 
nicht nur Pendler, sondern auch 
Rückkehrer, Fachkräfte, Studieren-
de und Interessierte an der Region 
bekommen zur Veranstaltung zahl-
reiche Kontakte, Tipps und Unter-
stützungsleistungen bei ihrem per-
sönlichen Berufs- und Lebensweg 
(zurück) ins Erzgebirge. 

Die KARRIERE+JOB Messe Erz-
gebirge 2023 findet am Donners-
tag, den 28. Dezember 2023, von 
10:00 bis 14:00 Uhr im GDZ Ann-
aberg-Buchholz, Adam-Ries-Straße 
16, in 09456 Annaberg-Buchholz 
statt.

Für alle, die vor Ort nicht dabei 
können, gibt es am 16. Januar von 
17:00 bis 19:00 Uhr unter www.
fachkraefte-erzgebirge.de/messe 
ein digitales Welcome-Café, wo man 
alle Fragen loswerden kann.
Ansprechpartnerin: Kristin Kocksch, 
Tel.: 03733/145-109, E-Mail: 
kocksch@wfe-erzgebirge.de

KARRIERE+JOB Messe 
Erzgebirge 
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Aue-Schwarzenberg red Im Früh-
jahr diesen Jahres rief der Landtags-
abgeordnete Eric Dietrich alle Hob-
by-Fotografen dazu auf, sich mit ihren 
Bildern aus der Region Aue-Schwar-
zenberg zu beteiligen. Über 200 ganz 
unterschiedliche Fotografien wurden 
eingereicht und intensiv gesichtet. Die 
drei favorisierten Bildautoren erhiel-
ten eine Prämie in Form eines Restau-
rant-Gutscheins ihrer Wahl und finden 
sich einige der schönsten Fotomotive 
in einem Jahreskalender wieder. Die-
sen gibt es für eine kleine Spende an 
die Aktion Kinderherzen im Auer Wahl-
kreisbüro in der Schneeberger Straße 
13, Telefon: 03771/5644800, E-Mail: 
buero@eric-dietrich.de. Die Stückzahl 
ist begrenzt.

Stützengrün red Die Mitglieder 
des Geflügel- und Kaninchenzüch-
tervereins Stützengrün, wünschen 
allen Bürgern, unseren treuen Spon-
soren und Freunden der Kleintier-
zucht ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, gutes Jahr 2024.

Gleichzeitig laden sie ganz herz-
lich zu einem Besuch der traditio-
nellen Ausstellung am 13. und 14. 
Januar 2024 in die Grundschule 
Stützengrün ein. (Samstag: 9 Uhr 
bis 18 Uhr, Sonntag: 9 Uhr bis 15 
Uhr) Wie immer stellen sich zahlrei-
che Kaninchen, Hühner und Tauben 
aus Stützengrün und befreundeten 
Vereinen den Preisrichtern zur Be-
wertung.

Bei unserer großen Tombola, 
Imbiss und Bockbier können unse-
re Gäste wieder ein paar gesellige 
Stunden zum Erfahrungsaustausch 
nutzen und ein gemütliches Beisam-
mensein erleben. Sie freuen sich auf 
viele Besucher!

Heimatkalender 
unterstützt Aktion 
Kinderherzen

Auf zur Geflügel- 
und Kaninchenzucht 
Ausstellung
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Stützengrün
 14.01. Wilhelm Görler 80 Jahre
 14.01. Willi Baumgärtel 70 Jahre
 15.01. Joachim Mühlig 85 Jahre
 17.01. Rolf Zimmermann 70 Jahre
 30.01. Horst Glöde 90 Jahre
Hundshübel 
 02.01. Christine Leistner 85 Jahre
 03.01. Baldur Tröger 90 Jahre
 23.01. Friedrich Meischner 90 Jahre
 25.01. Wolfgang Seidel 85 Jahre
Lichtenau
 06.01. Christa Rottzoll 85 Jahre

Eiserne Hochzeit
26.01. Margit und Frieder Geier, Stützengrün

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herz-
lich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff : Mittwoch, 17. Janu-
ar 2024, 19:00 Uhr • Evang.-Metho-
distische Kirche, Obere Straße 3 • 
Schönheide

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 
0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional un-
ter der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin 
über die 112 zu erreichen. 

Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.

Wichtige Telefonnummern 
im Notfall

Rettungsleitstelle für Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: 
Notruf 112 oder Krankentransport 
unter Telefon 0375/19222 (Auch 
Auskunft über die Bereitschaft des 
kassenärztlichen Notdienstes, von 
Fachärzten, Apotheken).
Polizei: Notruf 110, Polizeipos-
ten Eibenstock: Schönheider 
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Störungsrufnummer MITNETZ 
STROM: 0800/2305070
Landesdirektion Chemnitz: 
0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trink-
wasser und Abwasser: 03774/1440

Hotline 
Antenne km3:

03774_13931-03
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Liebe Einwohner/innen der Gemein-
de Stützengrün,

wie schnell ein Jahr vergeht und 
das neue vor der Tür steht. 

Wir begrüßen Sie/Euch recht 
herzlich im Jahr 2024 mit neuen 
Freuden, Herausforderungen und 
Überraschungen. 

Wir starten bereits im Januar 
mit unseren Angeboten. Allerdings 
findet das Treffen für pflegende An-

Q
u

ar
ti

er
s-

ECKE
gehörige nicht am ersten Dienstag 
sondern am zweiten Dienstag, den 
9. Januar um 9:30 Uhr statt. 

Am 24. Januar laden wir um 
14:00 Uhr wieder zum Trauercafé 
ein und am 30. Januar zur Männer-
runde. 

Auch die Montagsrunden für 
Menschen mit Pflegegrad beginnen 
am 8. Januar um 9:30 Uhr. 

Für Fragen rund um das Thema 
Pflegegrad, Pflegeleistungen, Unter-
stützungsmöglichkeiten könnt Ihr 
uns gern anrufen und dann verein-
baren wir einen Termin bei Euch/Ih-
nen zu Hause oder in unserem Büro. 

Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen.

Liebe Grüße, 
das Team vom Quartiersbüro

Kerstin Klöppel:   0151-70798991
Franziska Hänel:  0173-9813077
Büro:                  037462-175067

Netzschkau red In einer hoffentlich 
weißen Winterlandschaft haben wir 
viele Aktivitäten im Schullandheim 
sowie einen interessanten Ausflug 
für euch vorbereitet. Es erwarten 
euch ein Biathlon-Wettbewerb und 
eine Runde Discgolf im Schulland-
heim sowie eine Nonsens-Olympia-
de mit vielen lustigen Spielen. Auch 
eine Fackelwanderung, Nachtrodeln 
sowie ein spannendes Geländespiel 
stehen auf dem Programm.

Der Ausflug führt euch nach 
Greiz auf die Eisbahn und zum Ba-
den ins WEBALU nach Werdau. Wir 
freuen uns schon auf euch – kommt 
zum Winterspaß bei uns im Schul-
landheim!

Schullandheim „Schönsicht“ 
Netzschkau, 12. – 17. Febru-
ar 2024 „Winterferienspaß 
im Vogtland“ 8 bis 14 Jahre - 
259,00 €

Teilnehmerpreis: inkl. Übernach-
tung, Vollverpflegung, komplettem 
Aufenthaltsprogramm und Betreu-
ung durch ausgebildete Jugendgrup-
penleiter

Anmeldung und weitere In-
formationen: direkt im Schul-
landheim Netzschkau per Telefon 
03765/34391 (Montag bis Freitag in 
der Zeit von 8:30 - 15:00 Uhr) oder 
www.schullandheime-vogtland.de 
ferienlager@awovogtland.de

Winterferienlager 
2024 in den AWO-
Schullandheimen im 
Vogtland
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Erzgebirge red Wer sich ehren-
amtlich engagiert, gestaltet die Ge-
sellschaft aktiv mit. Man bringt sich 
dort ein, wo es einem wichtig ist. 
Egal ob im Naturschutz, beim Sport 
oder im Museum –  Ehrenamt ist 
vielfältig und eine bereichernde Frei-
zeitaktivität.

Wo aber kann ich mich einbrin-
gen? Gibt es eine aktuelle Übersicht 
von Einsatzstellen in der Region? 
Und wie finden wir für unseren Ver-
ein weitere engagierte Menschen?
Genau bei diesen Fragen setzt die 
Ehrenamtsplattform www.ehrensa-
che.jetzt an. Hier können gemein-
nützige Organisationen kostenfrei 
Inserate schalten, wenn sie Freiwilli-
ge suchen. Und wer sich engagieren 
möchte, erhält einen Überblick über 
aktuelle Einsatzstellen in der Umge-
bung. Ehrensache.jetzt ist seit 2022 
im Erzgebirgskreis online und hat 
schon viele Ehrenamtliche vermit-
teln können.

Zum Informieren und Stöbern 
nutzen Sie am besten den regiona-
len Einstieg auf die Plattform unter 
www.erzgebirgskreis.ehrensache.
jetzt. Als Ansprechpartner für den 
Landkreis steht Alexander Weiß te-
lefonisch unter 0151/54881732 
oder per Mail an weiss@buergerstif-
tung-dresden.de zur Verfügung.

Die „Digitale Ehrenamtsplatt-
form für Sachsen“ ist ein Projekt 
der Bürgerstiftung Dresden und 
wird gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Es wird finanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des vom Sächsischen 
Landtag beschlossenen Haushalts.

Ehrenamt suchen – 
Ehrenamt finden im 
Erzgebirgskreis

Die nächste Ausgabe vom 
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Frohe Weihnachten!
Das Team des Barbara-Uttmann-Stifts wünscht 
allen Bewohner:innen, Angehörigen, Betreuer:innen 
und Freund:innen unseres Hauses ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2024. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Alten- und Pfl egeheim 
Barbara-Utt mann-Sti ft  GmbH
Am Fuchsstein 25 
08304 Schönheide
Tel.: 037755 62-0
www.schoenheide.maternus.de

AN-CUR-23-0100 Weihnachtsanzeige Schoenheide 58x60mm rz.indd   1AN-CUR-23-0100 Weihnachtsanzeige Schoenheide 58x60mm rz.indd   123.11.23   11:2623.11.23   11:26
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Auf diesem Weg möchten wir 

uns bei unserer werten Kundschaft

für Ihre Treue und für das 

entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken. Wir wünschen Ihnen ein                       

besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gesegnetes Jahr 2024!

                         

                     

            Ihre 

             Gärtnerei Prausner

      Inh.: Elke Hasse

  08328 Stützengrün

    Tel.: 037462/4670

Schneeberg red Vom 9. Febru-
ar bis zum 1. März 2024 fi nden die 
Schüleranmeldungen der Schüler der 
Klassen vier für alle weiterführenden 
Bildungseinrichtungen statt. Damit 
stehen die Eltern vor einer sehr wich-
tigen Entscheidung über den weite-
ren Bildungsweg ihres Kindes. Eltern, 
deren Kinder die Bildungsempfehlung 
für das Gymnasium erhalten haben, 
können ihr Kind am Johann-Gott-
fried-Herder-Gymnasium anmelden. 

Zur Entscheidungsfi ndung laden 
Schüler und Lehrer unseres Gymna-
siums interessierte Grundschüler mit 
ihren Eltern zum Tag der off enen Tür 

Tag der off enen Tür im Johann-Gottfried Herder Gymnasium
am Freitag, dem 26. Januar 2024, 
ein.

Alle Interessenten können sich 
zwischen 15:00 und 18:00 Uhr da-
von überzeugen, dass es an unse-
rem Gymnasium mehr gibt als nur 
Unterricht. Neben den hervorragen-
den Unterrichtsvoraussetzungen mit 
Fachräumen, Computerkabinetten, 
Medienecken, Zweifeldturnhalle usw. 
können sich unsere Gäste über die 
schulspezifi schen Profi lierungen (na-
turwissenschaftlich und sprachlich), 
unsere Fremdsprachen (Französisch 
und Latein als 2. Fremdsprache, 3. 
Fremdsprache Spanisch) und die 

bilingualen Module während einer 
Schulführung informieren. Die Schü-
ler der Klasse fünf erzählen Ihnen 
gern, wie sie den Übergang zum 
Gymnasium gemeistert haben.

Weiterhin laden wir unsere Gäste 
ein, mit Schülern und Lehrern über 
unsere langjährigen Erfahrungen bei 
der Umsetzung des Blockmodells, 
dem Fach Lernen lernen und die 
Ganztagesangebote ins Gespräch zu 
kommen. Durch die Schulleitung und 
den Beratungslehrer können alle Fra-
gen um den schulischen Alltag und 
die gymnasiale Ausbildung geklärt 
werden. 
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Bockau red Huskyfreunde aufge-
passt: hier kommt Shoto! Der 3-jäh-
rige Rüde ist auf der Suche nach ei-
nem Zuhause mit viel Auslauf, Spaß, 
Action und lieben Menschen, die 
aktiv und hunderfahren sind. Shoto 
braucht eine liebevoll-konsequente 
Erziehung. Grundkommandos und 
Leinenführigkeit beherrscht er be-
dingt, dies sollte aber durch Training 
noch ausgebaut werden. Der Besuch 
einer Hundeschule wird empfohlen 
Shoto ist ein von Grund auf freund-
licher, herzlicher Rüde, der den Kon-
takt zu Menschen liebt und braucht. 
Kleine Kinder, Hunde und Katzen 
sollten nicht im Haushalt leben. 
Tierheim Bockau: 0176/70154496

Zuhause gesucht

Foto: Tierheim Bockau
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Bockau red Das Infomobil der en-
viaTel war bereits in den letzten 
Wochen in unseren Ortsteilen un-
terwegs. Da es teilweise terminlich 
nicht ganz optimal lief, bietet die 
enviaTel weitere Termine ab Januar 
2024 an: Mi, 3. Januar - Hunds-
hübel Niederdorf - Eibenstocker Str. 

Breitband-Information geht weiter 
8 (Nähe ehemaliger Gasthof Linde) 
Mi, 10. Januar – Lichtenau FFW – 
Stützengrüner Straße, Parkplatz Mi, 
17. Januar – Stützengrün FFW – 
Auerbacher Str. 13 f, Parkplatz Mi, 
24. Januar – Stützengrün Grund-
schule Neulehn – Schulstraße 43 
(Parkplatz Grundschule)

Mi, 31. Januar – Hundshübel, 
Oberdorf – Platz der Generationen, 
Schulberg Nähe FFW
Weiterhin sind im neuen Jahr auch 
Sprechstunden angedacht. Sobald 
weitere Informationen dazu vorlie-
gen, werden wir im Gemeindeanzei-
ger dazu informieren.
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LeiPzig mb Ein beeindruckendes 
Wochenende erlebte Leipzig mit der 
36. Bundes-Kaninchenschau, die 
vom Landesverband Sächsischer 
Rassekaninchenzüchter ausgerichtet 
wurde. Züchter aus dem ZDRK-Ge-
biet und Europa präsentierten stolz 
ihre prächtigen Rassekaninchen, 
und die Veranstaltung wurde von 
zahlreichen Besuchern aus Nah und 
Fern begeistert aufgenommen.

Unter anderem war auch Merle 
aus Schönheide unter den Ausstel-
lern. Die Sechsjährige wurde unter 
mehreren Jugendlichen mit der Aus-
zeichnung als deutsche Jugendmeis-
terin geehrt. Mit ihren Farbenzwer-
gen erzielte sie insgesamt 381,5 
Punkte und repräsentierte damit 
den talentierten Nachwuchs im Ge-
fl ügel- und Kaninchenzüchterverein 
Stützengrün. Wir gratulieren Ihr zu 
diesem Erfolg und wünschen weiter-
hin alles Gute.

Deutsche Jugendmeisterin bei Bundes-Kaninchenschau

Merle präsentiert stolz ihren Pokal. Foto: Familie Riller
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Annaberg-Buchholz red Schöner 
kann man die erzgebirgische Win-
terlandschaft nicht erleben – hinaus 
in den Schnee, in die Weite, in die 
Stille.

Im eigenen Rhythmus geht es mit 
den Langlaufskiern auf den Spuren 
des legendären Stoneman Miriquidi, 
entlang der Loipen und Skiwander-
wege über den rauen Erzgebirgs-
kamm durch verschneite Wälder 
und zauberhafte Gegenden.

Ganz individuell und mit Hilfe des 
digitalen Starterpakets „NOW“ las-
sen sich die insgesamt 130 km und 
2000 Höhenmeter am besten in vier 
Tagesetappen sowohl im klassischen 
als auch im Skating-Stil absolvieren. 
Dabei gilt es insgesamt acht Check-
points zu sammeln.

Stoneman Miriquidi Snow Ski & 
Hike: geführte Mehrtagestouren 

Toni Escher, Lokalmatador und Ski-
marathonexperte, führt abseits ge-
spurter Loipen und Skiwanderwege 
über die Stoneman Gipfel des Miri-
quidi – 110 Kilometer und 3200 Hö-
henmeter gilt es an drei Tagen zu 
bewältigen.

Eine besondere Herausforde-
rung verspricht die Kamm-Tour von 
Schöneck im Vogtland bis nach Al-

Stoneman Miriquidi Snow: Individuelle und geführte Touren 2024
tenberg im Osterzgebirge und auf 
den Hohen Schneeberg – schweiß-
treibend, spektakulär und einzigar-
tig.

Diese spannenden und wetter-
flexiblen Guiding-Touren gilt es an 
ausgewählten Terminen zu erleben, 
je nach Schneeverhältnissen mit Ad-
venture Ski oder alternativ in Wan-
derschuhen.

3. bis 6. Januar 2024
Stoneman Miriquidi Snow Ski & Hike
3 Etappen, 110 km, 3200 hm
Geführte Drei-Tages-Tour

10. bis 13. März 2024
Stoneman Miriquidi Snow Ski & Hike
3 Etappen, 110 km, 3200 hm
Geführte Drei-Tages-Tour

13. bis 16. März 2024
Skitour auf dem Erzgebirgskamm
3 Etappen, 200 km, 3150 hm
Geführte Drei-Tages-Tour von 
Schöneck (Vogtland) bis Altenberg
(Osterzgebirge)

Starterpakete, Unterlagen, Bu-
chungsmöglichkeiten und weitere
Informationen zum Winterabenteuer 
im Erzgebirge unter:
snow.stoneman-miriquidi.com

Kontakt & Informationen
Tourismusverband Erzgebirge e.V., 
Katja Bieber, Produktmanagement Ak-
tiv Tourismus Wintersport / Ganzjah-
restourismus, Markt 2, 01744 Dippol-
diswalde, Tel.: +49 (0) 3504 614877, 
www.erzgebirge-tourismus.de

Foto: snow.stoneman-miriquidi.com



Januar 2024 • Seite 18Gemeinde
Anzeiger

Gewinner stehen fest 
Stützengrün vv  Lange haben sich 
die kleinen kreativen Künstler ge-
dulden müssen. Um den Nikolaustag 
herum war es dann soweit. 

Die Gewinner des Maskott-
chen-Wettbewerbes der Deutschen 
Bürstenregion hatten freudige Post 

im Briefkasten. Die erstplatzierten 
erhielten Jahreskarten für den Frei-
zeitpark Plohn, alle anderen Teilneh-
mer immerhin einen Trostpreis. 

Die Auswahl durch die fachkundi-
ge Jury unseres Schulhortes bekam 
die anonymisierten Zeichnungen zur 

Bewertung auf den Tisch und ermit-
telte folgende Platzierungen:
1. Platz – Malte Hölig (10 Jahre) 
 aus Stützengrün
2. Platz – Frida Georgi (7 Jahre) 
 aus Stützengrün
3. Platz – Teresa Pfüller (13 Jahre) 

aus Schönheide

Platz 1 Platz 2 Platz 3 Fotos: Gemeindeverwaltung

Erzgebirgs-
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Oder nutzen Sie unser Online-Formular 
Weitere Informationen unter: 
WWW.EHRENAMT.ERZGEBIRGSKREIS.DE

Der Große Regionalpreis des Erzgebirgskreises geht in die sechste Runde! 
Er zeichnet Einzelpersonen, Vereine, Gruppierungen, Institutionen oder Projekte aus, 

die im Erzgebirgskreis ihr Engagement erbringen. 

Senden Sie Ihre Vorschläge schriftlich an:
Landratsamt Erzgebirgskreis
Fachstelle Ehrenamt | Stichwort: ERZgeBÜRGER

Paulus-Jenisius-Straße 24 | 09456 Annaberg-Buchholz
E-Mail: Erzgebuerger@kreis-erz.de | Tel. für Rückfragen: 03733 831-1021

2023|24
30. April 2024
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Is was lus? 
Monat Termin Veranstaltung Veranstalter Zeit
Januar    
 02.01. Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 02.01. Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün 
 03.01. Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
 08.01. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 09.01. Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
 13./14.01. Kleintieraustellung Geflügel- und Kaninchenzüchterverein
  Turnhalle Stützengrün Stützengrün e.V.
 15.01. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 16.01. Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte WaldhummeL
 19.01. Knut Feuerwehr Lichtenau 18:00 Uhr
  FFW-Depot Lichtenau
 22.01. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 25.01. Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 29.01. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
Februar    
 03.02. Lichtmess Bürger von Lichtenau 18:00 Uhr
  Ernst-Scheibner-Park
 06.02. Pflegepause AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 06.02. Krabbeltreff für alle Kinder ab 10 Monate Kita Waldwichtel 15:00 Uhr
  Kita Waldwichtel Stützengrün
 07.02. Krabbeltreff Kita Mäusekiste 09:30 Uhr
  Kita Mäusekiste Hundshübel
 12.02. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 13.02. Hutzntreff Stützengrün AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Gemeindeverwaltung, Zimmer 2
 19.02. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 20.02. Hutzntreff Lichtenau AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  Raststätte Waldhummel
 24.02. Fackelwanderung  Skiclub Hundshübel e.V. Treffpunkt Parkplatz Nadlerhaus 18:00 Uhr
 26.02. Hutzntreff plus AWO Quartierskonzept 09:30 Uhr
  AWO Quartiersbüro
 29.02. Hutzntreff Hundshübel AWO Quartierskonzept 14:00 Uhr
  AWO Quartiersbüro

Eine Welt ohne Kinderlähmung
Stützengrün red 
Abdrehen gegen Polio
Kinderlähmung (Poliomyelitis, kurz: 
Polio) ist eine von Viren ausgelöste 
ansteckende Infektionskrankheit, 
die hauptsächlich Kinder unter fünf 
Jahren befällt. Die Krankheit verur-
sacht Lähmungserscheinungen und 
Invalidisierungen, die lnfektion kann 
auch Spätfolgen haben oder tödlich 
verlaufen. Polio ist nicht heilbar - 
aber mit einer Impfung kann ein le-
benslanger Schutz vor Polio erreicht 
werden.
Was kann ich tun, um im Kampf 
gegen Polio zu helfen?
Getränkedeckel bzw. Kunststoffver-
schlüsse aus Polyethylen (HDPE) 
oder Polypropylen (PP) sind hoch-
wertige und recyclingfähige Materi-

alien, die die Initiative END-POLIO-
NOW sammeln, um mit den Erlösen 
weltweit Impfaktionen gegen Kin-
derlähmung mitzufinanzieren.
Welche Deckel darf man sam-
meln?
Geeignet sind Kunststoffdeckel und 
-verschlüsse von Getränkeflaschen 
und Getränkekartons, zum Beispiel 
von Saft- und Milchkartons oder Er-
frischungsgetränken.
Wo kann man die Deckel hin-
bringen? 
Die Deckel können zu allen Abgabe-
stellen gebracht werden, die unsere 
rotarische Aktion unterstützen. Alle 
aktuellen Abgabestellen und weitere 
Informationen zu dieser Aktion fin-
det man auf abdrehen-gegen-polio.
de.

Wieso reichen 500 Deckel für 
eine Impfung?
Ein einziger Deckel wiegt ca. 20 
Gramm, 500 Deckel ergeben ca. ein 
Kilogramm Material, der Erlös davon 
deckt die Kosten einer Schutimpfung 
gegen Kinderlähmung. 
Getränkedeckel aus Kunststoff 
sind ein guter Rohstoff fürs 
Recycling 
Die Initiative END-POLIO-NOW sam-
melt diese Deckel, bereiten sie für 
das Recycling auf und liefer sie an 
einen Verwerter, der daraus wieder 
neue Produkte herstellt. Mit den 
Erlösen aus dem Recycling dieser 
Getränkedeckel unterstützen sie zu 
100% PolioPlus, eine weltweite, von 
Rotariern getragene Initiative, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, die Kin-
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derlähmung (=“Po-
lio“) durch Impfun-
gen auszurotten. 
Vielen Dank, dass 
Sie mit dem Einwurf 
Ihrer Flaschende-
ckel aus Kunststoff  
dabei unterstützen!
Die Abgabestel-
le befi ndet sich 
bei Schul- und 
S t a h r o h r m ö -
bel Stützengrün, 
neue Halle, Alu 
Kabinett, An-
sp rechpar tne r 
Jens Krüger. Alle 
weiteren Eklärun-
gen und Informa-
tionen erhalten 
Sie unter www.
a b d r e h e n - g e -
gen-polio.de.
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Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und einen 
guten und gesunden Start ins neue Jahr.

Ihr Team von Grafik MB - Melanie Bechstein
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